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einen Beschluss gefasst hat, nach dem „die Zusammensetzung dei* Lehrkörper
an den höhern Lehranstalten für die weibliche Jugend nicht an bestimmte Zahlen
zu binden, sie aber so zu gestalten sei, dass möglichst die Ordinariate der
mittlem und obern Klassen in Händen von Frauen liegen".

Selbstverständlich hat diese Entscheidung die Philologen zu heftigstein
Protest herausgefordert, indem sie diese Bestimmungen von pädagogischem und
neaintenrechtliehern Standpunkt aus heftig bekämpfen. Es darf darauf hingewiesen
werden, dass die Philologenvereine beamtenrechtliche Bedenken noch nie geltend
gemacht haben, so lange Bestimmungen der Schulverwaltung zu ihren Gunsten
in die Freiheit der Zusammensetzung des Lehrkörpers eingriffen. („Die Frau",
ileft 4, Januar 1926.)

Elementarlehrerkonferenz des Kantons Zürich.
Die Elementarlehrerkonferenz des Kantons Zürich hielt am 16. Januar ihre

rste Versammlung dieses Jahres ab. Das wichtigste Geschäft war eine
Aussprache über die Erfahrungen beim Gebrauch der lateinischen Druckschrift als
erste Leseschrilt. Die Aufmerksamkeit, die weit herum dieser neuen Lehrweise
ntgegengebracht wird, rechtfertigt es, auch in diesem Blatte über die Ergebnisse

der Aussprache zu berichten, um so mehr, als ja die neue Schweizerfibel
on Frl. E. Schäppi sich der hilfreichen Unterstützung des Schweizerischen

Lehrerinnenvereins und des Schweizerischen Lehrervereins erfreuen kann.
Durch das verdankenswerte Entgegenkommen des Erziehungsrates des Kantons

eürich war es möglich, im Schuljahr 1925/26 den Versuch auf breiter Grundlage

durchzuführen. Über 100 Lehrerinnen und Lehrer im ganzen Kanton herum
i'hielten die Erlaubnis, den ersten Leseunterricht anhand der Druckschrift zu

e rteilen. Aufgabe der Versammlung war es, die Gutachten, die über den Versuch
iem Erziehungsrate abgegeben werden müssen, durch eine allseitige Aussprache
u erleichtern.

Herr Dr. W. Klauser, Zürich, bereitete durch seine ausgezeichneten,
tiefschürfenden Darlegungen die Aussprache in trefflicher Weise vor. Er stellte
rum Schlüsse einige grundlegende Fragen. Die wichtigsten davon, sowie die

• ntworten, möchten wir hier kurz mitteilen. Ausdrücklich sei hier darauf
hingewiesen, dass während den ganzen Verhandlungen eine hocherfreuliche Gesinnung

zutage trat: Duldsamkeit und Achtung vor der Arbeit und Meinung auch
Andersdenkender sprach aus allen Darlegungen. Nur dem freien, der Eigenart
des Lehrers und seiner Schüler angepassten Schaffen kann Erfolg beschieden
sein. Diese Anerkennung, der naturnotwendig kleinere und grössere Unterschiede
im Lehrverfahren und Lehrtempo zeitigenden Freiheit, wurde allseits betont. So

srellte denn auch die Versammlung einmütig fest:
Die Elementarlehrerkonferenz erblickt in dem Umstand, dass gegenwärtig-

im ersten Schreib- und Leseunterricht verschiedene Methoden angewandt werden,
keine Hemmung für die Schularbeit. Sie bittet die Schulkapitel, ihrerseits für
die Durchführung weiterer Versuche einzustehen.

1. Frage: Ist am strengen Schreib-Leseunterricht festzuhalten, bzw. auf ihn
zurückzukommen

Nachdem der Verfasser der Zürcherflbel, Herr Prof. Dr. W. Klinke, vor
mehr als 10 Jahren die Frage in fortschrittlichem Sinne mit seiner Fibel dahin
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beantwortet hat, dass Lesen und Schreiben grundsätzlich getrennt werden müssen
und sich die zürcherisch e Lehrerschaft dieser obligatorischen Fibel seit ebenso langer
Zeit bedient und ihr vor Jahren zugestimmt hat, war es wohl selbstverständlich.
dass keine Stimme für die Rückkehr zum Schreib-Leseunterricht laut wurde.

2. Frage : Wenn Schreiben und Lesen getrennt werden, welche Schriftart
empfiehlt sich fürs Lesen?

Die Antwort flel ohne Widerrede zugunsten der Druckschrift aus. Sicher
hatte eine grosse Mehrheit der sehr stark besuchten Versammlung den Versuch
mit der Druckschrift noch nie gemacht — und mit Freude und Hingebung sieh
bis anhin der Schreibschrift bedient. Manche werden es vielleicht auch weiter!) ia

tun und mit gutem Erfolg. Mögen sie aber dereinst doch auch einen Versuch

wagen; die vielen, die schon nach dem ersten Versuch mit der Druckschrift
nicht mehr von ihr lassen wollen, mögen sie dazu aufmuntern. Dass sie jetzt
schon der Druckschrift als erster Leseschrift zugestimmt haben, wollen wir als

gutes Zeichen auffassen.

Die Antwort auf die 3. Frage : Wann soll mit dem eigentlichen
Sehreibunterricht begonnen werden? war die am meisten umstrittene. Sie flel schliesslich
dahin aus: Es darf auch im 2. Schuljahr mit dem Schreiben begonnen werden.
Zahlreich waren die Vertreter der Ansicht, dass schon im 1. Schuljahr zu

schreiben sei. Allseits wurde aber anerkannt, dass auch eine Verlegung des

Beginnes des eigentlichen Schreibunterrichts ins 2. Schuljahr seine Vorteile habe.
So möge niemand gezwungen werden, im 1. Schuljahr mit, Schreiben zu
beginnen, dem die Verhältnisse und Hilfsmittel es wünschenswert erscheinen lassen,
den Schreibanfang auf später zu verlegen.

Aus der gleichen eindrucksvollen Einstellung zur Lehrfreiheit wurde die

4. Frage: Analytische oder synthetische Methode? dahin beantwortet: Nachdem
Lesen und Schreiben getrennt werden, verliert diese Unterscheidung der erst -n
Lehrweise viel von ihrer frühern Bedeutung; sicher ist, dass Analytiker urd
Synthetiker sich schon nach kurzer Zeit treffen und dann gleiche Wege gehen.
Auf diese Tatsache stützen sich denn auch jene Fibelverfasser, die den Anfarg
ihrer Fibel für beide ausarbeiten : Ausgabe A für Analytiker, Ausgabe B fiir
Synthetiker. Die ersten 20 bis 30 Seiten sind verschieden, nachher stimmen die

beiden Ausgaben überein. Wäre nicht etwas Ähnliches für die prächtige, neue
Schweizerfibel möglich

5. Lesekasten. Die Erfahrungen mit dem Lesekasten wurden durchwegs als

günstig bezeichnet. Der Lesekasten der Elementarlehrerkonferenz (Vertrieb: Herr
H. Grob, Lehrer, Winterthur) hat sich als äusserst praktisch, dauerhaft und

preiswert erwiesen. Sehr anerkennend sprachen sich auch mehrere Vertreter von
Achtklassen-Schulen über die Verwendbarkeit des Lesekastens aus; èr sei ihnen
ein hochwillkommenes Hilfsmittel, das sie nicht mehr missen möchten.

So hat die Elementarlehrerkonferenz des Kantons Zürich einen weitern Schritt
in der Abklärung der Lesefrage getan. Mögen die Versuche in den nächsten Jahren
— für 1926 haben sich wieder viele neue gemeldet — die wünschenswerte Klarheit
bringen, zum Wohle und im Dienste unserer Jugend. E. B. K.
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